Befristeter Mietvertrag über ein möbliertes Zimmer innerhalb einer WG-Wohnung

Mietvertrag zwischen 
Vermieter : (s. Anlage A)
und Mieter : (s. Anlage A)

§ 1 Befristung 
Der Mietvertrag ist befristet (s. Anhang A). Der Mieter ist verpflichtet seine Miete bis Ende der Wohndauer zu zahlen und die Wohnung nach Beendigung des Mietvertrags zu verlassen. Eine Möglichkeit aus dem Vertrag früher auszutreten besteht für den Mieter nicht. Die Verlängerung der Mietdauer erfordert den Abschluss eines neuen Mietvertrags. 
§ 2 Mietzahlungen 
Mieter ist verpflichtet die Miete sowie die Nebenkosten bis zum dritten Werktag des jeweiligen Monats auf das Konto des Vermieters zu überweisen. Zieht der Mieter gegen die Vereinbarung vor dem Ende der Befristung aus oder die Mietzahlungen werden nicht oder nur teilweise geleistet, so darf der Vermieter die Kaution einbehalten.
§ 3 Kündigung 
Das Mietverhältnis wird zum Ende des folgenden Monates gekündigt: 
1.wenn bis zum zehnten Werktag keine Mietzahlung beim Vermieter eingegangen ist oder
2.wenn sich die übrigen Mitbewohner mehrheitlich den Auszug des jeweiligen Mieters wünschen oder
3.wenn die Hygiene und Sauberkeit aus Sicht der Vermieters nicht gewährleistet ist
4.wenn die Anweisungen bzgl. Lüftung, Heizung und Schimmelvorbeugung nicht beachtet werden
5.wenn innerhalb der Wohnung geraucht wird   

Das Mietverhältnis wird zum Ende des aktuellen Monates gekündigt:
1.wenn sich Probleme innerhalb der WG ereignen wie sexuelle Belästigung, Beleidigung oder Körperverletzung.
2.wenn Probleme mit der Reinigungskraft auftreten
3.wenn Drogenkonsum oder exzessiver Alkoholkonsum festgestellt wird
4.wenn der Mieter das Zimmer ohne Zustimmung der Vermieters untervermietet oder weitere Personen unterbringt.  
§ 4 Gastunterbringung  
Der Mieter darf bis maximal 3 Nächte pro Monat bis 2 Gäste unterbringen. Das zugewiesene Zimmer darf lediglich von einer einzelnen Person bewohnt werden. 
§ 5 Nebenkosten  
Die Nebenkosten beinhalten Strom-, Internet- und Reinigungskosten. Diese betragen monatlich: 
1. Energiekosten ( Strom/Gas ) 		35 € (Vorauszahlung)
2. Nebenkosten  (Müll/Wasser/Verwaltung)	20 € 
3. Internetkosten 				15 € 	
4. Reinigung (ca. Zweimal pro Monat)		30 € 
§ 6 Stromkosten  
Sofern der monatliche Energiekosten pro Mieter um 25% höher oder niedriger liegt als die vereinbarte Vorauszahlung, wird auf eine genaue Stromabrechnung zwischen Mieter und Vermieter verzichtet. Anderenfalls verrechnet der Vermieter die tatsächlichen Kosten mit dem Mieter zusammen mit der Rückzahlung der Kaution. 
§ 7 Reinigung  
Die Grundreinigung erfolgt, sofern dies vereinbart ist, durch eine externe Dienstleistung i.d.R. zweimal pro Monat. Die Mieter ist verpflichtet der Reinigungskraft den Zugang zur Wohnung und Zimmer zu gewähren. Auch muss dieser bei Eintreffen des Reinigungspersonals unverzüglich die Wohnung verlassen für 3 Stunden. 

Der Vermieter ist nicht verpflichtet den Reinigungsservice aufrechtzuhalten und darf diesen jederzeit einstellen. Dies gilt insbesondere, wenn entsprechendes Personal fehlt oder wenn Beschwerden seitens des Reinigungspersonals oder der Mieter erfolgen. In diesem Fall erhält der Mieter eine Rückerstattung für die entfallene Reinigung und muss die Reinigung zusammen mit den anderen Bewohnern  übernehmen. 

Der Mieter ist außerdem verpflichtet gemeinsame Räume wie Bad und Küche täglich sauber zu halten und die dafür notwendigen Mittel auf eigenen Kosten zu beschaffen. Dazu gehört auch Mülltrennung und -entsorgung. 
§ 8 Waschen und Trocknen   
Die Waschmaschine darf nicht in den Ruhezeiten benutzt werden. Dies sind 22 Uhr bis 7 Uhr. Das Trocknen darf nur im Kellerraum erfolgen um Feuchtigkeit in den Wohnräumen zu vermeiden
§ 9 Lüftung der Wohnräume   
Mieter ist verpflichtet, das Zimmer sowie Bad und Küche täglich zu lüften (Stoßlüften). Dies gilt insbesondere, wenn die Luftfeuchtigkeit in den Räumen steigt. Die Stosslüftung sollte mindestes einmal pro Tag für ca. 10 min erfolgen.

§ 10 Rauchen   
Rauchen ist in der gesamten Wohnung nicht gestattet. Bei Missachtung trägt der Mieter die Kosten für die Malerarbeiten für die gesamte Wohnung.   
§ 11 Betreten des Mietobjektes durch den Vermieter
1)	Dem Vermieter oder seinem Beauftragten steht die Besichtigung des Mietgegenstandes nach vorheriger Ankündigung zu angemessener Tageszeit frei. 
2)	Bei längerer Abwesenheit des Mieters ist sicherzustellen, dass die Rechte des Vermieters, die Mieträume nach Maßgabe des vorstehenden Absatzes zu betreten, ausgeübt werden können.
§ 12 Hausordnung
Der Mietvertrag beinhaltet auch die Hausordnung, die in ihren Forderungen voll vom Mieter anerkannt wird.

§ 13 Kaution und Übergabe   
Die Kaution wird i.d.R. am Tag der Zimmerübergabe zurückerstattet bzw. überwiesen. In Ausnahmenfälle verzögert sich dies bis maximal 7 Tage nach Auszug des Mieters.
§ 14 Übergabe beim Auszug

Vor der Abgabe des Zimmers an den Vermieter oder Nachmieter hat der Mieter dafür zu sorgen, dass:
1. Alle Bereiche im Zimmer sowie Möbel und Schränke sauber und staubfrei sind 
2. Bettbezüge frisch gewaschen und trocken sind
3. Eigene Gegenstände im Keller ausgeräumt sind
4. Alle Schlüssel verfügbar sind (Haus, Wohnung, Zimmer, Briefkasten)
    
Bei Versäumnissen wird die Kaution entsprechend belastet:

	
	Thema
	Betrag

	1
	Extreme Verschmutzungen im Zimmer 
	50€

	2
	Unsaubere Bettbezüge  
	50€

	3
	Stark verschmutzte Matratze  
	100€

	4
	Keller nicht vollständig ausgeräumt 
	50€ 

	5
	Verlust des Hausschlüssels
Verlust sonstiger Schlüssel 
	100€
50€

	6
	Starke Beschädigungen an Geräte und Möbel  
	Wird individuell ermittelt 



§ 15 Weiteres
Für alle sonstige Themenbereiche gelten die gesetzlichen Vorschriften für die befristete Vermietung vom Möblierten Wohnraum an Mehrparteien.






















Anlage A 
Objekt- und Vermietungsdaten
	Vertragsbeginn
	01.04.2025
	Vertragsende
	30.09.2025

	Objekt-Anschrift
	Balanstr 124 (5.OG rechts) 
81539 München
	Objektart
	Ein Zimmer mit Benutzung von Küche, Bad und Flur

	Kaltmiete
	750€
	Nebenkosten
	100€

	Warmmiete
	850€  (zu überweisen monatlich)

	Kaution 
	850 € 
	Umzugspauschale
	0,00€ 


Vermieterdaten
	Vorname
	Walid
	Nachname
	Mari

	Geburtsdatum
	30.08.1975
	Staatsangehörigkeit
	Deutsch

	Ausweisnummer 
	LF08JGK96
	Handynummer  
	0179-9018601

	Anschrift
  
	Franz-Wolter-Str. 34 
81925 München
	Email
	immo@walid-mari.de


Bankverbindung des Vermieters
	Institut
	Deutsche Kreditbank DKB
	IBAN
	DE83 1203 0000 1053 2503 44

	Inhaber 
	Walid Mari
	BIC
	BYLADEM1001
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Mieterdaten* 
	Vorname

	
	Nachname

	

	Geburtsdatum

	
	Geburtsort

	

	Familienstand

	
	Staatsangehörigkeit

	

	Ausweisnummer 

	
	Reisepassnummer

	

	Handynummer  

	
	Email

	

	Bisherige Wohnadresse
oder Heimatadresse



	
	Name und Adresse der Ausbildungsstätte
	


Bankverbindung des Mieters
	Institut
	
	IBAN
	

	Inhaber 
	
	BIC
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Sondervereinbarung
	Keine.



*) Unwahre Angaben berechtigen den Vermieter zur Lösung des Mietvertragsverhältnisses. Mit seiner Unterschrift erklärt der Bewerber hierzu sein Einverständnis".

	Mieterunterschrift
	Vermieterunterschrift

	Ort 
	München
	Ort:
	München

	Datum
	30.3.2025
	Datum:
	01.10.2025

	

Unterschrift


	
	Unterschrift
	



